
TitelthemaStatistisches Monatsheft Baden-Württemberg 7/2010

3

Zusammenarbeit von Kommunen 

in Baden-Württemberg

Jeanette Steinwinter, Karl-Georg Wiedmann

Städte und Gemeinden praktizieren seit langer 

Zeit in vielen Aufgabenbereichen kommunale 

Zusammenarbeit. Die Beispiele reichen vom 

Zweckverband zur Ver- oder Entsorgung, der 

gemeinsamen Organisation des Brandschutzes, 

Projekten im Bereich Tourismus oder Regional-

marketing bis hin zu der Ausweisung gemein-

samer Gewerbegebiete. Ziel dieser Zusammen-

arbeit ist eine effiziente Leistungserbringung. 

Größenvorteile werden erfolgreich zugunsten 

der Bürger genutzt. Dabei geht es neben der 

Steigerung der Wirtschaftlichkeit um die Siche-

rung der Aufgabenerfüllung in finanziell 

schwierigen Zeiten und die Verbesserung des 

Services sowie die Bürgerorientierung. Vor 

allem in finanziell schlechten Zeiten sehen 

Städte und Gemeinden eine steigende Bedeu-

tung der kommunalen Zusammenarbeit.

Bedeutung der kommunalen Zusammenarbeit

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz (GG)1 ver-
langt eine Trennung von örtlichen und überört-
lichen Angelegenheiten. Hieraus ergibt sich 
eine räumliche Begrenzung des Betätigungs-
feldes einer Gemeinde, was allerdings eine 
inter kommunale Tätigkeit ebenso wenig aus-
schließt wie punktuelle Auswirkungen wirt-
schaftlicher Tätigkeit auf dem Hoheitsgebiet von 
Nachbargemeinden. Das Grundgesetz erwähnt 
ausdrücklich auch überörtliche Ange legen hei-
ten. Deshalb umfasst das Selbstverwaltungs-
recht auch die Erlaubnis, Gemeindegrenzen 
überschreitende Aufgaben gemeinsam mit an-
deren Kommunen wahrzunehmen. Aufgrund 
der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie 
haben Kommunen das Recht zu entscheiden, 
wie sie ihre Aufgaben wahrnehmen, ob sie 
diese selbst oder in Zusammenarbeit mit an-
deren Kommunen – zum Beispiel durch die 
Gründung oder den Beitritt zu einem soge-
nannten Zweckverband – erledigen möchten.

Interkommunale Kooperation ist die Zusam-
menarbeit von Kommunalverwaltungen, die 
entweder in einem vertraglich geregelten blo-
ßen koordinierten Vorgehen oder in der Schaf-
fung eines neuen Rechtsträgers zur Verfolgung 
der gemeinsamen Interessen bestehen kann. 

Viele Aufgaben lassen sich ohne Kooperation 
gar nicht (zum Beispiel Wasserversorgung), 
einige Aufgaben nur mit einem erhöhten finan-
ziellen Aufwand erfüllen, wobei bestimmte 
Aufgaben ihrer Natur nach von vornherein auf 
das Zusammenwirken mehrerer Verwaltungs-
träger angelegt sind. Bestimmte kommunale 
Investitionen lohnen sich von ihrer technisch 
erforderlichen Mindestgröße erst, wenn sie 
durch mehrere Nachbarkommunen mitgetragen 
und mitgenutzt werden (zum Beispiel Kläran-
lagen, Abfallbeseitigung). Eine gemeinsame 
Aufgabenerfüllung von Gemeinden durch einen 
Gemeindeverwaltungsverband oder durch eine 
vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft muss 
hier ebenso erwähnt werden, auch wenn diese 
Formen hier nicht näher ausgeführt werden.

Die Beispiele  der kommunalen Zusammen-
arbeit erstrecken sich auf vielerlei Gebiete 
(Schaubild):

 Abfallentsorgung
 Raumentwicklung
 Abwasserentsorgung/ Wasserversorgung
 Regionalinteressen
 Bauhof
 Klimaschutz und Energie
 Beschaffung

1 Grundgesetz Art. 28 Abs. 
2 Satz 1: Den Gemeinden 
muss das Recht gewähr-
leistet sein, alle Angele-
genheiten der örtlichen 
Gemeinschaft im Rahmen 
der Gesetze in eigener 
Verantwortung zu regeln. 
Auch die Gemeindever-
bände haben im Rahmen 
ihres gesetzlichen Auf-
gabenbereiches nach 
Maßgabe der Gesetze 
das Recht der Selbstver-
waltung.

Zweckverbände in Baden-Württemberg 2009
nach AufgabenbereichenS

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 486 10

Schulverbände

Abwasserbeseitigung

Abfallbeseitigung

Sonstige Förderung von
Wirtschaft und Verkehr
(gemeinsame Gewerbegebiete)

Wasserversorgung

Sonstige

Volksbildung
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 Kinder- und Jugendarbeit
 E-Government/ EDV/ Rechenzentren
 Gewässer- und Naturschutz
 Feuerwehren
 Kultur
 Gesundheit 
 Tourismus

Formen der interkommunalen 

Zusammenarbeit

Die im wesentlichen bekannten Formen der 
kommunalen Zusammenarbeit bieten für jeden 
Einzelfall angemessene Lösungsmöglichkeiten. 
Zur Verfügung stehen einerseits mehrere öffent-
lich-rechtliche Modelle oder Rechtsformen, an-
dererseits aber auch privatrechtliche Formen.

Die Bildung einer kommunalen Arbeitsgemein-
schaft ist eine der einfachen Formen, die sich 
gut für die Vorbereitung vor einer tieferen, 

weitergehenden Kooperation eignet. Da die 
weitergehende Kooperation durch einen öffent-
lich-rechtlichen Vertrag fundiert sein sollte, ist 
die Arbeitsgemeinschaft sehr eng mit dieser 
Form verbunden. Die öffentlich-rechtliche Ver-
einbarung in der Ausgestaltung als sogenannte 
kooperative Vereinbarung oder als zentralis-
tische Zweckvereinbarung ist eigentlich eine 
reine Rechtsform der Zusammenarbeit, die 
aber eine Art der Arbeitskooperation benötigt. 
Gemeinsam ist diesen Rechtsformen, dass die 
Partner bei den einzelnen Aufgaben entlastet 
werden, die übrige Verwaltung der Gemeinden 
aber nicht berührt wird. Eine Einschränkung 
des Selbstverwaltungsrechts ist damit nicht zu 
befürchten. Bei der kooperativen Zweckverein-
barung wird die kommunale Aufgabe gemein-
schaftlich erledigt, während bei der zentralis-
tischen Zweckvereinbarung die kommunale 
Aufgabe auf eine der beteiligten Körperschaf-
ten übertragen wird. Bei Befugnisübertragung 
ist eine Anzeige oder Genehmigung bei der zu-
ständigen Rechtsaufsichtsbehörde erforderlich.

Mit dem Zweckverband wird ein eigenständi ges 
Gebilde, eine neue Körperschaft des öffent lichen 
Rechts, durch Satzung geschaffen. Die Gestal-
tungsmöglichkeiten sind sehr weit gehend. Der 
Kreis seiner Mitglieder ist nahezu unbegrenzt. 
Neben Gemeinden und Landkreisen können 
andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
auch Zweckverbände, Verwaltungsgemein-
schaften und Private Mitglieder sein. Die Ver-
fassung und der Aufbau sind der Gemeinde-
ordnung nachgebildet. Die Gründung eines 
Zweckverbandes bedarf der Genehmigung und 
Bekanntmachung durch die Aufsichtsbehörde.

Neben der Zusammenarbeit in der Form des 
öffentlichen Rechts stehen aber auch privat-
rechtliche Modelle zur Verfügung, wobei hier 
insbesondere die GmbH zu nennen wäre. Die 
Gründung erfolgt durch einen notariell beur-
kundeten Gesellschaftsvertrag, der gegenüber 
der Rechtsaufsicht anzeigepflichtig ist und mit 
der Eintragung ins Handelsregister entsteht. 
Die Zusammenarbeit in den Formen des Privat-
rechts ist vom Gesichtspunkt des Selbstverwal-
tungsrechts her gesehen nicht unproblema tisch, 
weil die Geschäftsleitung eines Unternehmens 
in Privatrechtsform vorrangig dem betriebs-
wirtschaftlichen Erfolg verpflichtet ist. Die Er-
füllung öffentlicher Aufgaben hat neben der 
Wirtschaftlichkeit dagegen auch kulturelle und 
soziale Belange, eben die Belange des öffent-
lichen Wohls zu beachten. Besondere Bedeutung 
gewinnt dabei die Frage, wie der Einfluss der 
gewählten Gemeindeorgane auf das Unter-
nehmen in Privatrechtsform geschützt und die 
politische Verantwortung gesichert werden 
kann (Übersicht 1).

Zweckverband

Nach dem Gesetz über kommunale 
Zusammenarbeit (GKZ) vom 16. Septem-
ber 1974 (GBL. S. 408), zuletzt geändert 
am 4. Mai 2009 (GBL. S. 185,192), können 
Gemeinden und Landkreise Zweckver-
bände bilden oder öffentlich-rechtliche 
Vereinbarungen schließen, um bestimmte 
Aufgaben, zu deren Erledigung sie be-
rechtigt oder verpflichtet sind, für alle 
oder einzelne gemeinsam zu erfüllen. 
Dies gilt nicht, wenn durch Gesetz die 
gemeinsame Erfüllung der Aufgaben 
ausgeschlossen oder hierfür eine beson-
dere Rechtsform vorgeschrieben ist.

Neben Gemeinden und Landkreisen kön-
nen auch andere Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
sowie natürliche und juristische Personen 
des Privatrechts Mitglied eines Zweckver-
bandes sein. Die Beteiligung darf dabei 
nicht durch andere Vorschriften ausge-
schlossen oder beschränkt sein und es 
darf das öffentliche Wohl dem nicht ent-
gegenstehen.

Ein Zweckverband ist eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts, die ihre Ange-
legenheiten unter eigener Verantwortung 
verwaltet. Rechte und Pflichten der am 
Zweckverband Beteiligten gehen auf den 
Zweckverband zur Aufgabenerfüllung über.
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Wahl der Organisations- und Rechtsform

Die Wahl der Organisationsform hängt vor 
allem von dem Zweck der geplanten Zusam-
menarbeit und den in Frage stehenden Auf-
gaben ab. Die Orientierung an Sinn und Zweck 
des Gewünschten und Gewollten an der Auf-
gabe führt letztlich zur Wahl der Rechtsform. Es 
ist somit also nicht die Frage nach der Rechts-

form zu stellen, sondern die Frage, welche 
Aufgabe gelöst werden soll:

 nur Planung und Abstimmung?
 oder auch die gemeinsame Erschließung?
 oder auch die gemeinsame Vermarktung?

Sollen die jeweils in den Gemeinden bereits 
vorhandenen Gewerbegebiete lediglich ge-

Beteiligte Rechtsform Zweck Vorteil Nachteil

1. Die kommunale Arbeitsgemeinschaft

Beliebig, 
auch Private

Öffentlich- 
rechtlicher 
Vertrag

Entweder Koordinierungs-
instrument (einfache AG) 
oder: (besondere Arbeits-
gemeinschaft) Aufgaben-
erledigung, aber keine Be-
fugnisübertragung, Bindung 
der Beteiligten an Beschlüs-
se

Geringer Gründungsaufwand Keinerlei Bindungswirkung bei ein-
fachen Arbeitsgemeinschaften; 
dient bei einfachen Arbeitsgemein-
schaften lediglich der unverbind-
lichen Abstimmung der Gemeinden 
untereinander; 
keinerlei Befugnis zur selbstständi-
gen und eigenverantwortlichen 
Erledigung kommunaler Aufgaben

2. Die Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

Nur kommu-
nale Körper-
schaften

Öffentlich- 
rechtliche 
Vereinbarung

Gemeinsame Aufgaben-
erledigung

Weiter Spielraum bei der Ausge-
staltung der Zusammenarbeit, gerin-
ger Gründungsaufwand, Befugnisü-
bertragung möglich

Gefahr einer Dominanz der ausfüh-
renden Gemeinde bei der Zentralen 
Zweckvereinbarung; 
ist keine eigene Rechtspersönlich-
keit, kann damit die Angelegen-
heiten nicht unter eigener Verant-
wortung erledigen.

3. Zweckverband

Kommunale 
Körper-
schaften 
und Verbän-
de sowie 
auch Private

Körperschaft 
des öffent-
lichen 
Rechts 

Gestaltungsmöglichkeiten 
sind sehr weitgehend.

Weiter Spielraum bei der Ausgestal-
tung der Zusammenarbeit; 
eigene Rechtspersönlichkeit, die 
den Mitgliedern selbstständig gegen-
 übersteht und ihre Angelegenheiten 
unter eigener Verantwortung erledigt; 
Gewährleistung angemessener Mit-
wirkungs- und Kontrollrechte durch 
die Organe der beteiligten Körper-
schaften; 
Übergang von Aufgaben und Befug-
nissen zur selbständigen und eigen-
verantwortlichen Erledigung kom-
munaler Aufgaben 

Eigener Haushalt, eigene Rechts-
persönlichkeit

4. Zusammenarbeit in einer Form des Privatrechts: GmbH

Beliebig, 
auch Private

Eigene 
Rechts-
person

Gestaltungsmöglichkeiten 
sind sehr weitgehend.

Unterliegt nicht den Einschränkun gen 
des öffentlichen Dienst- und Haus-
haltsrechts; 
Innenverhältnis zwischen Gesell-
schaftern und Geschäftsführung fle-
xibel gestaltbar; 
kurze Entscheidungswege; 
erleichterte Kreditbeschaffung

Keine Kommunalkreditbeschaffung; 
kann keine hoheitlichen Aufgaben 
der Gemeinden wahrnehmen; 
Steuerpflichtig: Körperschafts-, 
Gewerbe-, Umsatzsteuer; 
Stammeinlage erforderlich 
(25 000 Euro); 
eingeschränkte kommunalpolitische 
Einflussmöglichkeit 

Formen der interkommunalen ZusammenarbeitÜ1



Titelthema Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 7/2010

6

meinsam vermarktet werden, würde sich die 
Gründung oder die Beteiligung an einer be-
reits bestehenden GmbH anbieten. Die kom-
munale Arbeitsgemeinschaft bietet sich dann 
an, wenn erst später die Gründung eines 
Zweckverbandes geplant ist und derzeit dazu 
noch Vorarbeiten zu leisten sind. Eine öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung kommt in Betracht, 
wenn Regelungen getroffen werden sollen, 
die für eine wirtschaftliche und zweckmäßige 
Erfüllung bestimmter Aufgaben von Nutzen 
sind, hierfür aber keine neue Körperschaft des 
öffentlichen Rechts gegründet werden soll.

Kommunale Kooperation bei gemeinsamen 

Gewerbegebieten

Beim Zusammenschluss mehrerer Gemeinden, 
die ein gemeinsames Gewerbegebiet erschaf-
fen wollen, sind noch mehr als in anderen Be-
reichen die Grundprinzipien der interkommuna-
len Zusammenarbeit zu beachten, nämlich: 
Freiwilligkeit, gleichberechtigte Partnerschaft und 
Zusammenarbeit zum Vorteil aller Mitglieder.

Dies drückt sich auch in den entsprechenden 
Vereinbarungen der beteiligten Kommunen 
aus, die sich trotz ihrer Unterschiedlichkeit 
dabei als prinzipiell gleichberechtigte Partner 
wiederfinden müssen. Es darf sich keiner der 
Beteiligten benachteiligt fühlen. Das heißt auch, 
das Verfahren muss transparent sein. Alle zu-
sammenarbeitenden Gemeinden müssen einen 
Vorteil von diesem Zusammenschluss haben. 
Es muss also – um es „neudeutsch“ zu sagen – 
eine Win-Win-Situation eintreten. Es darf nur 
Gewinner und keine Verlierer geben. Nur wenn 
diese drei Vorgaben beachtet werden, besteht 
die Chance auf ein gutes Gelingen bei dieser 
Art der interkommunalen Zusammenarbeit.

Kommunalwirtschaftliche Aspekte

Hier wird zum einen die Frage aufgeworfen, 
wie Kosten und Einnahmen (durch die Erlöse 
aus den Grundstücksverkäufen, die Einnahmen 
aus der Grund- und Gewerbesteuer) und wie 
Vermögen und Finanzierung bei einem gemein-
samen interkommunalen Gewerbegebiet ge-
regelt werden sollten. Zum anderen hängt damit 
die Frage nach der Steuerhoheit, der Verteilung 
der Einnahmen der Gewerbesteuer und Aus-
wirkungen auf den kommunalen Finanzaus-
gleich zusammen. Die Absprachen über den 
Lasten- und Nutzenausgleich bilden das Kern-
stück der Vereinbarung über die interkommu-
nale Zusammenarbeit und sind deshalb häufig 
der größte Konfliktpunkt im Verhandlungspro-
zess bzw. oft ein Grund, warum eine Koopera-

tion nicht zustande kommt. Wenn eine Gemeinde 
sich keinen Vorteil von einem gemeinsamen Ge-
werbegebiet verspricht oder mit der Zeit keine 
Perspektive dafür sieht, wird eine Zusammen-
arbeit nicht funktionieren.

Kosten

Die Aufteilung der Kosten hängt von der jewei-
ligen Organisationsform ab. Die Gemeinde, der 
mit Abschluss einer Zweckvereinbarung Auf-
gaben übertragen worden sind, erhält von den 
anderen Gemeinden angemessenen Kos ten-
ersatz. Der Zweckverband kann seinen Finanz-
bedarf durch Entgelte, Gebühren und Beiträge 
decken. Reichen diese Mittel und die erzielten 
Einnahmen nicht aus, ist er befugt, von seinen 
Mitgliedern eine Umlage zu erheben. Einzel-
heiten hierzu sind in der Verbandssatzung zu 
regeln. Der Ausgleich von Vor- und Nachteilen 
zwischen den Beteiligten, die sich aus der Bil-
dung, unter Umständen auch aus der Tätigkeit 
des Zweckverbandes ergeben, kann neben der 
Verbandssatzung auch in einem öffentlich-recht-
lichen Vertrag oder einer Vereinbarung geregelt 
werden.

Maßstäbe für die finanzielle Beteiligung

Über die Verteilung der finanziellen Lasten und 
möglichen Einnahmen sind Regelungen ent-
weder in einer Verbandssatzung oder in einer 
Vereinbarung zu treffen. Dabei sollten sich die 
Gemeinden auch darüber verständigen, ob 
neben den unmittelbaren sowie messbaren 
Aufwendungen und Erträgen auch indirekte 
Effekte des gemeinsamen Gewerbegebiets 
(zum Beispiel Wertigkeit der eingebrachten 
Flächen, die Entfernung des Gewerbegebiets 
von der Mitgliedsgemeinde, Zunahme des Ver-
kehrs in der Standortgemeinde, Belastungen 
durch vermehrten Bedarf an Infrastruktur wie 
Wohnungen oder Schulen) mit ausgeglichen 
werden sollen. Beispiele und Kriterien für die 
Bemessung des Ausgleichs sind:

Feststehende Summen (jährlicher Betrag von 
… Euro)

 Gleiche Anteile bzw. feststehende Anteile 
 Einwohnerzahlen
 Flächenanteile der Mitgliedsgemeinden am 
gemeinsamen Gewerbegebiet

 Nettobaufläche der im Verbandsgebiet lie-
genden Gemeindefläche

 Wirtschaftskraft, Steuerkraft der Gemeinde
 Kombination von mehreren Maßstäben 
(prozentuale Umlage gebildet aus Finanz-
kraft und Einwohnerzahl der beteiligten Ge-
meinden).
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Welcher Verteilungsschlüssel gewählt wird, ist 
grundsätzlich Sache der beteiligten Gemeinden.

Bei der langfristigen Umverteilung von Steuer-
einnahmen (vor allem der Gewerbesteuer) 
durch Vereinbarungen der Kommunen unter-
einander ist allerdings darauf zu achten, dass 
den dauerhaften Einnahmeanteilen der ande-
ren Kommunen auch entsprechende Aufgaben 
gegenüberstehen. Soweit dies nicht der Fall 
ist, liegt eine Befristung oder eine vertragliche 
Anpassungsklausel nahe. Dabei muss man 
sich von der Vorstellung lösen, dass ein einmal 
geschlossener Vertrag alle denkbaren Frage-
stellungen beantworten kann. Vertragsanpas-
sungen können notwendig werden. Die recht-
lichen Gestaltungsmöglichkeiten sind sehr 
vielfältig und erfordern eine individuelle, auf 
den Einzelfall abgestimmte Lösung. 

Finanzielle Auswirkungen im Finanzausgleich

Von der interkommunalen Zusammenarbeit 
durch ein gemeinsames Gewerbegebiet ver-
sprechen sich die beteiligten Kommunen natür-
lich eine positive finanzielle Entwicklung. Ver-
einfacht dargestellt: Minimierung des Risikos 
der finanziellen (Vor-)Leistung zur Bereitstellung 
der Gewerbeflächen und der nötigen Infra-
struktur einerseits und Erzielung möglichst 
hoher Gewerbesteuereinnahmen andererseits.

Gerade bei den Realsteuereinnahmen der 
Belegen heitsgemeinde des gemeinsamen Ge-
werbegebiets und auch den überlassenen An-
teilen daraus an die Mitgliedsgemeinden, sind 
die finanziellen Auswirkungen im Rahmen des 
kommunalen Finanzausgleichs bedeutsam. Da 
die steuererhebende Gemeinde die Lasten im 
kommunalen Finanzausgleich nicht allein tragen 
soll, ist durch § 6 Abs. 5 des Finanzausgleichs-
gesetzes (FAG)2 die Möglichkeit geschaffen, dass 
die den Mitgliedsgemeinden überlassenen An-
teile der Realsteuereinnahmen bei diesen für 
die Berechnung der Finanzausgleichsleistun gen 
angerechnet werden. Die Belastungen durch 
weniger Schlüsselzuweisungen sowie durch 
Finanzausgleichs- und Kreisumlage für die 
steuererhebende Gemeinde wären unverhält-
nismäßig um so höher, je größer der Anteil an 
den Realsteuereinnahmen aus dem gemein-
samen Gewerbegebiet ist, den die Gemeinde 
an die Mitgliedsgemeinden abzuführen hat. 
Wesentlich unterschiedlich zeigen sich diese 
Lasten allerdings je nach dem, ob die Gemeinde 
eine abundante (erhält keine Schlüsselzuwei-
sungen), eine Sockelgarantiegemeinde (erhält 
zusätzlich ergänzende Schlüsselzuweisungen) 
oder eine „normale“ Gemeinde ist (erhält 
Schlüsselzuweisungen). Durch die Anwendung 

der Regelung in § 6 Abs. 5 FAG wird dieser 
Nachteil der steuererhebenden Gemeinde aus-
geglichen. Damit wird jede Mitgliedsgemeinde 
der interkommunalen Gewerbegebietskoope-
ration aufgrund des erhaltenen Anteils der 
Realsteuereinnahmen durch weniger Schlüssel-
zuweisungen und der Leistung der Finanzaus-
gleichs- und Kreisumlage selbst herangezogen.

Berechnungsbeispiele (Übersicht 2) zeigen je-
doch, dass bestimmte Konstellationen in der 
Steuerkraft der Beteiligungsgemeinden dazu 
führen, dass es in einigen Fällen günstiger ist, 
die Nachteile der Steuer erhebenden Gemeinde 
durch die Mitgliedsgemeinden direkt auszu-
gleichen, als die Anrechnung der überlassenen 
Realsteuereinnahmen bei den Mitgliedsgemein-
den im kommunalen Finanzausgleich zu be-
rücksichtigen. Eine optimale Ausnutzung die-
ser finanziellen Auswirkungen muss für jedes 
Jahr gesondert berechnet werden.

Die finanziellen Auswirkungen durch ein ge-
meinsames Gewerbegebiet auf den Gemeinde-
anteil an der Umsatzsteuer bei der Belegen-
heitsgemeinde werden hier nicht dargelegt, da 
die Zusammenhänge recht komplex und die 
Berechnungen sehr aufwändig sind und ein 
finanzieller Ausgleich unter den Beteiligungs-
gemeinden damit in der Regel nicht durchge-
führt wird. 

Nicht nur Abgrenzungsprobleme können bei 
einer Gewerbekooperation einen Konflikt aus-
lösen, sondern auch, dass die eigenen Interes-
sen hinsichtlich der Gewerbeansiedlung und 
-entwicklung hinter denen der gemeinsamen 
Interessen zurückzustellen sind. Da hierbei 
nicht vorhersehbare Faktoren und Richtungen 
das ursprüngliche gemeinsame Ziel maßgebend 
beeinflussen können, sollten die Möglichkeiten 
der Veränderbarkeit der Kooperationsverein-
barungen von Anfang an gegeben sein.  

Etwa 20 % der Gemeinden – 228 Kommunen 
von Baden-Württemberg – sind derzeit an einem 
der insgesamt 65 gemeinsamen Gewerbege-
biete beteiligt. Bis zum Jahr 1990 waren es nur 
10 gemeinsame Gewerbegebiete mit 27 Mit-
gliedsgemeinden. Die meisten Gewerbegebiets-
kooperationen wurden zwischen 1990 und 2000 
mit 33 gemeinsamen Gewerbegebieten und 
120 beteiligten Gemeinden gegründet. Man 
konnte in diesem Zeitraum fast von einem 
Boom solcher Kooperationen sprechen. War 
die Zusammenarbeit der Gemeinden im Be-
reich des Gewerbebedarfs in den Anfängen 
fast durch bittere Notwendigkeit geprägt, so 
schien es in diesen Jahren Mode geworden zu 
sein, gemeinsame Gewerbegebiete erstehen 
zu lassen.

2 § 6 Abs. 5 Finanzaus-
gleichsgesetz (FAG): 
Werden in einer Ver-
bandssatzung nach § 5 
des Gesetzes über kom-
munale Zusammenarbeit 
oder in einer öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung 
nach § 25 des Gesetzes 
über kommunale Zusam-
menarbeit Bestimmun-
gen über die Aufteilung 
des Grundsteueraufkom-
mens oder des Gewerbe-
steueraufkommens ge-
troffen, so können diese 
bei der Ermittlung der 
Steuerkraftmesszahl be-
rücksichtigt werden, 
wenn sie mindestens für 
die Dauer von 5 Jahren 
gelten.
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Die Gemeinden A und B sind an einem gemeinsamen Gewerbegebiet beteiligt. Nur die Gemeinde A ist 
Belegenheitsgemeinde. Es ist vereinbart, dass die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer folgendermaßen 
aufgeteilt wird: Gemeinde A führt 75 % der Aufkommen an die Gemeinde B ab, es verbleiben ihr somit 25 %.

Aufkommen im Jahr 2009 aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet durch die Gemeinde

 Grundsteuer B    500 000 Euro Hebesatz 250

 Gewerbesteuer 1 000 000 Euro Hebesatz 400

1. Aufteilung des Aufkommens

 Grundsteuer B Gemeinde A 25% 125 000 Euro

  Gemeinde B 75% 375 000 Euro

 Gewerbesteuer 1 000 000 Euro

 Gewerbesteuerumlage – 167 500 Euro (wird von der Gemeinde A abgeführt)

 Gewerbesteuer netto 832 500 Euro

 Gemeinde A 25% 208 125 Euro

 Gemeinde B 75% 624 375 Euro

2. Finanzielle Auswirkung der Steuereinnahmen aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet im kommunalen 

Finanzausgleich für die Gemeinde A

 Erhöhte Steuerkraftmesszahl und dadurch auch Steuerkraftsumme

 Grundsteuer B:  370 000 Euro umgerechneter Betrag

 Gewerbesteuer  725 000 Euro umgerechneter Betrag

 Gewerbesteuerumlage – 167 500 Euro

 Anrechnung Steuerkraftmesszahl  927 500 Euro

Finanzielle Belastung der Gemeinde A durch den Erhalt von weniger Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichs- 
und Kreisumlage

als „normale“ Gemeinde 1 131 550 Euro

als abundante Gemeinde 482 300 Euro

als Sockelgarantiegemeinde 1 409 800 Euro

3. Finanzielle Auswirkung der Anteile der Steuereinnahmen aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet im 

kommunalen Finanzausgleich für die Gemeinden A und B nach Anrechnung nach § 6 Abs. 5 FAG

 Gemeinde A Gemeinde B Saldo

Änderung Steuerkraftmesszahl –   695 625 Euro 695 625 Euro 0 Euro

beide „normale“ Gemeinden –   848 663 Euro 848 663 Euro 0 Euro

beide abundante Gemeinden –   361 725 Euro 361 725 Euro 0 Euro

beide Sockelgarantiegemeinden – 1 057 350 Euro 1 057 350 Euro 0 Euro

Gemeinde A „normal“ Gemeinde & Gemeinde B abundante Gmd. – 486 938 Euro

Gemeinde A „normal“ Gemeinde & Gemeinde B Sockelgarantiegmd. 208 688 Euro

Gemeinde A abundante Gemeinde & Gemeinde B „normal“ Gmd. 486 938 Euro

Gemeinde A abundante Gemeinde & Gemeinde B Sockelgarantiegmd. 695 625 Euro

Gemeinde A Sockelgarantiegmd. & Gemeinde B „normal“ Gmd. – 208 688 Euro

Gemeinde A Sockelgarantiegmd. & Gemeinde B abundante Gmd. – 695 625 Euro

Finanzielle Auswirkungen der Realsteuereinnahmen aus einem gemeinsamen 
Gewerbegebiet im kommunalen FinanzausgleichÜ2
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ein Zeichen dafür, dass der durch Verbrauch 
und Verschleiß eingetretene Verlust des Ver-
mögens nicht durch entsprechend hohe Inves-
titionen ausgeglichen wird.

Realsteuerhebesätze geändert

115 Gemeinden haben im 1. Quartal 2010 ihre 
Hebesätze der Realsteuern geändert, darunter 
66 Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwoh-
nern.

Den Hebesatz für die Gewerbesteuer haben 39 
Gemeinden erhöht, am stärksten die Gemein-
den Braunsbach mit einer Anhebung um 50 auf 
400 Prozentpunkte und Ketsch mit einer Erhö-
hung um ebenfalls 50 auf 380 Prozentpunkte. 
Die höchsten Hebesätze weisen unverändert 
Stuttgart (420 Prozentpunkte) und Mannheim 
(415 Prozentpunkte) auf.

Bei der Grundsteuer B (für private und gewerb-
liche Grundstücke) setzten 106 Gemeinden den 
Hebesatz herauf, darunter 59 Gemeinden mit 
weniger als 10 000 Einwohnern. Dazu zählt die 
Gemeinde Aulendorf mit einer Erhöhung um 
230 auf 800 Prozentpunkte.

Der Hebesatz der Grundsteuer A (für land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe) wurde von 59 Ge-
mein den – auch hier zum überwiegens ten Teil Ge-
meinden mit weniger als 10 000 Einwohner – zwi-
schen 10 und 150 Prozentpunkten angehoben.

1976 gründete die Stadt Reutlingen mit Kuster-
dingen ein gemeinsames Gewerbegebiet. Man 
kann hier leicht erahnen, dass Reutlingen den 
Bedarf an (günstigen) Gewerbeflächen auf ihrer 
Gemarkung nicht mehr abdecken konnte. Ähn-
liche Gründe waren auch beim Gewerbepark Vor-
alb mit Göppingen und den ländlichen Gemein-
den Eschenbach und Heiningen maßgebend.

Beim Interkommunalen Industrie- und Gewerbe-
gebiet Laichinger Alb, das 1994 gegründet 
wurde, sind die Gründe für die Zusammen-
arbeit nicht mehr leicht erkennbar. Schließlich 
konnten und können alle beteiligten Gemein-
den genügend Gewerbeflächen selbst auf 
ihrer Gemarkung bereitstellen. 

Ausblick

Ziel dieser Darstellung ist es, einen Überblick 
über mögliche kommunale Kooperationspro-

Weitere Auskünfte erteilen
Jeanette Steinwinter, Telefon 0711/641-21 34,
Jeanette.Steinwinter@stala.bwl.de
Karl-Georg Wiedmann, Telefon 0711/641-27 63,
Karl-Georg.Wiedmann@stala.bwl.de

jekte zu geben. Hinsichtlich der Übertragbar-
keit der dargestellten Beispiele muss beachtet 
werden, dass die gewählten Kooperationsauf-
gaben, Organisationsformen, Finanzierungs-
arten und Arbeitsweisen Ansätze und Modelle 
darstellen, die vor dem Hintergrund der jewei-
ligen lokalen Verhältnisse zu bewerten sind. 
Insbesondere die finanziellen Auswirkungen 
bei gemeinsamen Gewerbegebieten sind in 
jedem Einzelfall durchzurechnen.

kurz notiert ...

Nettoanlagevermögen im Land überschritt

erstmals den Wert von 1 Bill. Euro

Das Nettoanlagevermögen in Baden-Württem-
berg stieg bis 2008 auf einen Wert von 1 014 Mrd. 
Euro, so dass es erstmals die Billionengrenze 
überschritt. Das im Rahmen der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen der Länder ermittelte 
Nettoanlagevermögen umfasst den aktuellen 
Zeitwert aller produzier ten Vermögensgüter, die 
länger als 1 Jahr wiederholt oder dauerhaft in 
der Produktion eingesetzt werden. Es enthält 
die in Ausrüs tun gen und Bau ten gebundenen 
Werte der gewerblichen, öffentlichen und pri-
vaten Eigentümer. Mit 856 Mrd. Euro bestand 
das Nettoanlagevermögen zu 84 % aus Bauten. 
Dazu zählen Wohnhäuser, ge werblich genutzte 
Gebäude sowie öffentliche Hoch- und Tiefbau-
ten. Der Wert des Ausrüs tungs vermögens inklu-
sive sons tige Anlagen belief sich auf 158 Mrd. 
Euro (16 %).

Während beim Nettoanlagevermögen die seit 
dem Investitionszeitpunkt aufgelaufenen Ab-
schreibungen abgezogen werden, bleibt beim 
Bruttoanlagevermögen die Wertminderung 
unberücksichtigt. Das Verhältnis von Netto- zu 
Bruttoanlagevermögen wird als Modernitäts-
grad bezeichnet und ist ein Maß für den Alte-
rungsprozess des Analgevermögens. In Baden-
Württemberg nimmt der Modernitätsgrad seit 
1991 stetig ab. Waren 1991 noch 65,6 % des Ver-
mögens nicht abgeschrieben, so sind es 2008 
nur noch 59,9 %. Diese stetige Abnahme ist 


